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Saatgutvielfalt in Klein- und Hobbygärten

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Ohne Saat keine Ernte. Bevor jedoch Saatgut kommerziell in Umlauf gebracht 
werden darf, muss es als eigenständige Sorte nach bestimmten Kriterien zuge-
lassen werden. Geregelt wird das im Saatgutverkehrsgesetz (SaatG), das einer-
seits die Saatgutqualität im Sinne des Verbraucherschutzes und andererseits 
die Versorgung der Landwirtschaft und des Gartenbaus mit hochwertigem 
Saat- und Pflanzgut sichern soll. Ohne eine solche amtlich anerkannte Sorten-
beschreibung darf die Sorte auch in der EU nicht kommerziell vertrieben wer-
den.

Für Klein- und Hobbygärtnerinnen und Klein- und Hobbygärtner sind die Zu-
lassungskosten kaum bezahlbar. Ohne Zulassung kein Handel, was zu einer 
eingeschränkten Saatgutvielfalt führt (vgl. https://www.deutschlandfunk.de/e
u-vorschriften-verhindern-sortenvielfalt.697.de.html?dram:article_id=24
4035).

Neben den vertriebsfähigen, vor allem kommerziell genutzten Sorten gibt es 
jedoch auch alte und lokal angepasste Sorten, die züchterisch wertvoll sind, 
aber oft nicht als Sorte zugelassen werden oder deren Zulassung nicht ange-
strebt wird (vgl. https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/45_min/Verbotene
s-Gemuese,sendung511572.html). Aus Sicht der Fragestellerinnen und Frage-
steller müssen diese unbedingt als genetisches Gedächtnis erhalten, also auch 
genutzt und vermehrt werden. Neben ihrem kulturellen Wert für eine be-
stimmte Region oder ihren besonderen Eigenschaften wie Geschmack spielt 
ihr Beitrag zur genetischen Vielfalt für die Pflanzenzüchtung mittel- und lang-
fristig eine große Rolle und ist somit ein Teilziel des UN-Nachhaltigkeitsziels 
(UN = Vereinte Nationen) – Kein Hunger. Sie haben Eigenschaften, die aus 
Sicht der Fragestellerinnen und Fragesteller nicht an ihrer aktuellen Bedeu-
tung gemessen werden dürfen, da sie manchmal erst in Zukunft erkannt wer-
den oder weil sie Lösungen für Herausforderungen bieten, die heute noch 
nicht oder erst beginnend erkannt werden, sei es der beginnende Klimawandel, 
seien es Pflanzenerkrankungen oder Schädlinge.

Hinzu kommt der anhaltende Konzentrationsprozess in der Saatgutbranche 
(vgl. https://uol.de/rightseeds). Noch vor hundert Jahren war Saatgut ein Ge-
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meingut, welches unter Landwirtinnen und Landwirten getauscht und weiter-
entwickelt wurde. Das Nachbaurecht ist tief verankert. Aber aktuell ist eine 
wachsende Konzentration bis hin zu monopolartigen Stellungen von Pflanzen-
zucht- und Saatgutkonzernen zu verzeichnen mit dem Fokus auf „Hochleis-
tungssorten“, die insbesondere an Erntemengen sowie Handels- und Verarbei-
tungseigenschaften gemessen werden, während Geschmack, Inhaltsstoffe und 
Ähnliches in den Hintergrund geraten. Damit einher geht die sinkende 
Saatgut- und Pflanzenvielfalt auf Äckern und in Gärten, mit negativen Aus-
wirkungen (vgl. https://www.zukunftsstiftung-landwirtschaft.de/media/Doku
mente_SGF_Links/Studien_SGF/studie_zusammenschluesse10_deutsch.pdf). 
Die Risiken für die Ernährungssicherheit und Ernährungssouveränität sind aus 
Sicht der Fragestellerinnen und Fragesteller weltweit davon betroffen, insbe-
sondere hinsichtlich der Anfälligkeit unseres Ernährungssystems für neuartige 
Schadorganismen oder Extremwetterlagen infolge des beginnenden Klima-
wandels.

 1. Welche Maßnahmen plant die Bundesregierung, die genetische Vielfalt 
der Nutzpflanzen in der Landwirtschaft sowie in Klein- und Hobbygärten 
zu erhöhen?

Die Bundesregierung erachtet die langfristige Erhaltung und nachhaltige Nut-
zung der pflanzengenetischen Ressourcen (PGR) als eine grundlegende Auf-
gabe zur Sicherung der Landwirtschaft und der Ernährung. Deutschland ist 
daher seit dem Jahr 2004 Vertragsstaat des Internationalen Vertrages zur Er-
haltung pflanzengenetischer Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft 
(ITPGRFA). Ziel des ITPGRFA ist die Förderung, Erhaltung und nachhaltige 
Nutzung pflanzengenetischer Ressourcen von Kultur- und Futterpflanzen ein-
schließlich ihrer verwandten Wildarten (https://www.genres.de/internationales/i
nternationaler-vertrag-ueber-pflanzengenetische-ressourcen/?L=0).
Im Bereich landwirtschaftlicher und gartenbaulicher Kulturpflanzen sowie ihrer 
verwandten Wildpflanzen in Deutschland dient das „Nationale Fachprogramm 
zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung pflanzengenetischer Ressourcen land-
wirtschaftlicher und gartenbaulicher Kulturpflanzen“ des Bundesministeriums 
für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) als Grundlage für die langfristige 
Erhaltung und Nutzung, Forschung und Entwicklung der genetischen Ressour-
cen (https://www.ble.de/DE/Themen/Landwirtschaft/Biologische-Vielfalt/Nati
onales-Fachprogramm-Pflanzen/nationales-fachprogramm-pflanzen_nod
e.html). Die Maßnahmenschwerpunkte zur Erhaltung von PGR liegen auf der 
Ex-situ-Erhaltung in Genbanken, der On-farm-Bewirtschaftung zur Erhaltung 
von Landsorten und der In-situ-Erhaltung von Wildarten für Ernährung und 
Landwirtschaft (WEL).

A. Ex-situ-Erhaltung
Zur Basissicherung der Nutzpflanzenvielfalt einschließlich Gemüse dient die 
Bundeszentrale Ex-situ-Genbank für landwirtschaftliche und gartenbauliche 
Kulturpflanzen beim Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzen-
forschung (IPK) (https://www.ipk-gatersleben.de/gbisipk-gaterslebendegbis-i/). 
Diese Kulturpflanzen-Genbank zählt zu den weltweit größten Einrichtungen ih-
rer Art. Ihre Aufgaben sind die Sammlung, Erhaltung, Charakterisierung, Eva-
luierung und Dokumentation pflanzengenetischer Ressourcen, sowie die Be-
reitstellung von Sammlungsmustern, u. a. für Forschung und Züchtung, aber 
auch für Hobbygärtner. Darüber hinaus werden Forschungsarbeiten zur weite-
ren Optimierung des Sammlungsmanagements und zur Nutzbarmachung pflan-
zengenetischer Ressourcen für die Pflanzenzüchtung durchgeführt. Die Kultur-
pflanzen-Genbank leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Vielfalt 
von Kulturpflanzen und den mit ihnen verwandten Wildarten und bietet die 
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Grundlage für eine gezieltere und vielfältigere Nutzung der genetischen Res-
sourcen in der Forschung, in der Pflanzenzüchtung, der Landwirtschaft, der 
Biotechnologie und im Umweltschutz.
Darüber hinaus hat das BMEL mit dem Genbanknetzwerk „Deutsche Genbank 
Obst“ eine Struktur zum dauerhaften Erhalt der obstgenetischen Vielfalt initi-
iert, da Obst in der Regel sortenecht nur in Lebendsammlungen und nicht als 
Saatgut erhalten werden kann (https://www.deutsche-genbank-obst.de/). Die 
Deutsche Genbank Obst wird vom Julius Kühn-Institut (JKI), dem Bundesfor-
schungsinstitut für Kulturpflanzen, koordiniert. Dabei liegt der Fokus unter an-
derem auf der Förderung der Nutzung genetischer Ressourcen bei Obst durch 
Charakterisierung, Evaluierung, bundesweite Inventarisierung und Dokumenta-
tion sowie durch Bereitstellung von Vermehrungsmaterial und damit verbunde-
ne frei verfügbare Daten.
Wichtige genetische Ressourcen von Zierpflanzen werden im Genbanknetz-
werk Deutsche Genbank Zierpflanzen erhalten, das vom Bundessortenamt 
(BSA) koordiniert wird (https://www.bundessortenamt.de/bsa/pflanzengenetisc
he-ressourcen/deutsche-genbank-zierpflanzen/).
Die Genbank für Wildpflanzen für Ernährung und Landwirtschaft (Genbank 
WEL) – geleitet durch den Botanischen Garten der Universität Osnabrück – ist 
ein bundesweites Netzwerk. Es hat die Aufgabe, wildlebende pflanzengeneti-
sche Ressourcen, die eine Bedeutung für die Züchtung von Kulturpflanzenarten 
besitzen, in Deutschland zu sichern und damit deren Verfügbarkeit für eine zu-
künftige Nutzung zu gewährleisten (https://www.genbank-wel.uni-osnabruec
k.de/index.php/de/).

B. In-situ-Erhaltung
On-farm-Bewirtschaftung
Die landwirtschaftliche oder gärtnerische Nutzung von PGR dient dem Erhalt 
und der Weiterentwicklung traditioneller, seltener Sorten. Damit kann die On-
farm-Bewirtschaftung einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt von 
Kulturpflanzen und deren innerartlicher Vielfalt leisten. Die In-situ-Erhaltung 
kann nur in Verbindung mit einer nachhaltigen Nutzung geschehen. Eine nach-
haltige Nutzung setzt eine ausreichende Saatgutverfügbarkeit und Nachfrage 
sowohl nach dem erzeugten Saatgut als auch nach den Ernteprodukten voraus.
Vor diesem Hintergrund fördert das BMEL im Sinne des Nationalen Fachpro-
gramms eine Vielzahl an Projekten, um alte Sorten aufzufinden, ihre Anbaueig-
nung zu evaluieren sowie Anleitungen zur Saatguterzeugung zu erstellen. 
Durch komplementäre Informationsangebote wird das Interesse an alten Sorten 
wieder geweckt. Hierzu zählen zum Beispiel die „Rote Liste der gefährdeten 
einheimischen Nutzpflanzen in Deutschland“ (https://pgrdeu.genres.de/rlist), 
die Datenbank „Historisch genutztes Gemüse“ (https://pgrdeu.genres.de/rlistge
muese) oder als Modell- und Demonstrationsvorhaben die Wanderausstellung 
„Regionale Vielfalt bei Obst und Gemüse neu entdecken“ (https://www.gartenb
aumuseum.de/id-2018_geschmack-der-regionen-obst-und-gemuese-neu-entdec
kt.html).
Weitere geförderte Modellprojekte zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung 
seltener Sorten liegen zum Beispiel in den Bereichen alter Gemüsesorten 
(https://www.ble.de/DE/Projektfoerderung/Foerderungen-Auftraege/Modellvor
haben/Biologische-Vielfalt/Gemuese/Gemuese_node.html), der Vielfalt ländli-
cher Hausgärten (https://www.ble.de/DE/Projektfoerderung/Foerderungen-Auft
raege/Modellvorhaben/Biologische-Vielfalt/Garten/Garten_node.html) und der 
Vielfalt der Kirschsorten (https://www.ble.de/DE/Projektfoerderung/Foerderun
gen-Auftraege/Modellvorhaben/Biologische-Vielfalt/Kirschen/Kirschen_nod
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e.html). Das Konzept „Erhalt durch Nutzen“, also der Schutz alter Sorten durch 
ihre Vermarktung, wird im laufenden Projekt „Züchterische Erschließung und 
Nutzbarmachung pflanzengenetischer Ressourcen durch on-farm/in-situ Erhal-
tung und Positionierung von Produkten im Bio-Lebensmitteleinzelhandel 
(ZenPGR)“ umgesetzt (https://www.hnee.de/de/Fachbereiche/Landschaftsnutzu
ng-und-Naturschutz/Forschung/Forschungsprojekte/Aktuelle-Projekte/ZenPG
R/Zchterische-Erschlieung-und-Nutzbarmachung-pflanzengenetischer-Ressour
cen-durch-on-farm/in-situ-Erhaltung-und-Positionierung-von-Produkten-im-Bi
o-Lebensmitteleinzelhandel-ZenPGR-E9361.htm).

In-situ-Erhaltung von Wildpflanzen für Ernährung und Landwirtschaft
Die In-situ-Erhaltung von WEL an ihren natürlichen Standorten ermöglicht 
neben dem Erhalt auch die kontinuierliche Anpassung dieser PGR an sich ver-
ändernde Umweltbedingungen. Sie dienen als wichtige genetische Ressource 
für die Züchtung von Kulturpflanzen. Das Fachprogramm für pflanzengeneti-
sche Ressourcen des BMEL sieht die Etablierung von genetischen Erhaltungs-
gebieten (GenEG) hierzu vor, um die Erhaltungssituation von in Deutschland 
bestimmten WEL Arten zu verbessern. Mit der Einrichtung des nationalen 
„Netzwerks Genetische Erhaltungsgebiete Deutschland“ hat das BMEL 2019 
eine Rahmenstruktur zur Koordinierung bestehender und zukünftiger WEL-Er-
haltungsmaßnahmen geschaffen (https://www.genres.de/fachportale/kultur-un
d-wildpflanzen/in-situ-erhaltung-von-wel/netzwerk-genetische-erhaltungsgebie
te-deutschland/). So sind zum Beispiel im Teilnetzwerk Genetische Erhaltungs-
gebiete Wildsellerie bereits 15 genetische Erhaltungsgebiete eingerichtet wor-
den (https://netzwerk-wildsellerie.julius-kuehn.de/).

 2. Sieht die Bundesregierung die Saatgutgewinnung von Kleingärtnerinnen 
und Kleingärtnern und Biolandwirtinnen und Biolandwirten als eine ge-
eignete Maßnahme an, die genetische Vielfalt der Nutzpflanzen zu erhal-
ten und zu fördern?

Wenn ja, welche Anstrengungen unternimmt sie, die Saatgutgewinnung 
in diesem Bereich zu fördern?

Wenn nein, warum nicht?

Die Saatgutgewinnung durch Kleingärtnerinnen und Kleingärtner und Bioland-
wirtinnen und Biolandwirte kann die genetische Vielfalt der Nutzpflanzen er-
halten und fördern.
Für den professionellen Pflanzenbau ist die erhaltungszüchterische Bearbeitung 
und die Bereitstellung von Saatgut durch Züchter und Saatgutunternehmen die 
beste Möglichkeit. Das gilt auch für den Haus- und Kleingarten, wobei hier die 
potentiell nutzbare Sortenvielfalt wesentlich höher ist, weil ökonomische As-
pekte kaum eine Rolle spielen.
Die Saatgutgewinnung und notwendige erhaltungszüchterische Bearbeitung 
kann je nach Vermehrungsbiologie der Pflanzen jedoch sehr komplex sein. Am 
einfachsten gestaltet sich das bei selbstbefruchtenden und vegetativ vermehrten 
Arten, die auch im eigenen Garten vermehrt werden können. Bei fremdbefruch-
tenden Arten sind besondere Kenntnisse, Zeit und meistens auch ausreichend 
große Anbauflächen erforderlich. Deshalb hat sich im 19. Jahrhundert eine Ar-
beitsteilung zwischen Züchtern, Saatgutvermehrung sowie Jungpflanzenprodu-
zenten auf der einen Seite und den Landwirten und Gärtnern sowie Klein- und 
Hausgärtnern auf der anderen Seite entwickelt.
Im Rahmen der in der Antwort zu Frage 1 genannten Modellprojekte zur Erhal-
tung und nachhaltigen Nutzung seltener Sorten im Bereich alter Gemüsesorten 
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hat die Humboldt Universität zu Berlin zwei Leitfäden zur Sortenerhaltung 
bzw. Saatgutgewinnung entwickelt (https://www.agrar.hu-berlin.de/de/institut/d
epartments/dntw/oekophysiologie/links/Saatvermehrung; https://www.agrar.hu-
berlin.de/de/institut/departments/dntw/oekophysiologie/links/SaatQual). Das 
BMEL beabsichtigt außerdem, durch ein Modell- und Demonstrationsvorhaben 
die Informationsmöglichkeiten für Erhaltungsgärtner im semiprofessionellen 
Bereich zu fördern. Auch den Erhaltungsinitiativen kommt eine wichtige Rolle 
als Sortenerhalter und Saatgutbereitsteller zu.
Zur Förderung der Nutzung der genetischen Vielfalt, auch durch Anbau wert-
voller genetischer Ressourcen, wurden sowohl die gemeinschaftlichen Bestim-
mungen auf EU-Ebene als auch die nationalen Regelungen (Saatgutverkehrs-
gesetz) angepasst. In Deutschland ist 2009 die Erhaltungssortenverordnung 
(https://www.gesetze-im-internet.de/erhaltungsv/BJNR210710009.html) in 
Kraft getreten. Diese Verordnung enthält Erleichterungen für die Zulassung und 
den Vertrieb von Saatgut von Landsorten und anderen Sorten landwirtschaft-
licher Arten sowie Gemüsearten, die von Interesse für die Erhaltung geneti-
scher Ressourcen sind. Zusätzlich wird der Verkehr mit Saatgut von sogenann-
ten Amateursorten geregelt. Dies sind Gemüsesorten, die an sich keinen Wert 
für den großflächigen, professionellen Gemüsebau haben, jedoch aufgrund be-
sonderer Eigenschaften für den Hobbybereich oder den regionalen Anbau von 
Interesse sind. Zurzeit sind 53 Erhaltungssorten und 148 Amateursorten zuge-
lassen. Auch sind zahlreiche alte bis sehr alte Gemüsesorten noch regulär zuge-
lassen, da Saatgut alter Sorten insbesondere von Kleingärtnerinnen und Klein-
gärtnern nachgefragt wird.
In der beim Bundessortenamt geführten Gesamtliste der Obstsorten sind mehr 
als 13.000 Obstsorten aufgeführt, deren Vermehrungsmaterial in Deutschland 
vertriebsfähig ist, und von denen ein Großteil dem Erhalt pflanzengenetischer 
Ressourcen dient (https://www.bundessortenamt.de/bsa/sorten/datenbanken/ges
amtliste-obst/).
Eine breite pflanzengenetische Vielfalt steht bei der Züchtung im Ökolandbau 
besonders im Fokus. Im Rahmen des „Bundesprogramms Ökologischer Land-
bau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft“ (BÖLN) werden u. a. 
Vorhaben gefördert, die das Thema Kulturpflanzenvielfalt adressieren.

 3. Wie viele gewerbliche Inverkehrbringer von Standard-Gemüse-Saatgut 
gibt es nach Kenntnis der Bundesregierung in Deutschland (bitte für die 
Hauptkulturen getrennt und jeweils für die vergangenen zehn Jahre ange-
ben)?

Welche Schlussfolgerungen zieht sie daraus bezüglich der genetischen 
Vielfalt und der Versorgungssicherheit?

Der Bundesregierung liegen keine Zahlen über die gewerblichen Inverkehrbrin-
ger von Standard-Gemüse-Saatgut vor. Es gibt aktuell keine Hinweise auf Män-
gel bei der Versorgung mit Standard-Gemüse-Saatgut.

 4. Wie viele Firmen haben nach Kenntnis der Bundesregierung eine Kenn-
nummer für die Abgabe von Saatgut in Kleinverpackungen beantragt und 
erhalten (nach Bundesländern und jeweils für die vergangenen zehn Jah-
re aufschlüsseln)?

Die Durchführung des Saatgutverkehrsgesetzes (SaatG) einschließlich der 
Überwachung der Einhaltung seiner Vorschriften sowie der nach dem SaatG er-
lassenen Rechtsverordnungen und erteilten Auflagen obliegt den nach Landes-
recht zuständigen Behörden. Diese erteilen u. a. auch die Kennnummern für die 
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Abgabe von Saatgut in Kleinpackungen. Der Bundesregierung liegen diese 
Daten nicht vor.

 5. Wer sind die zehn größten Saat- und Pflanzguterzeuger in Deutschland 
(Anteil Vermehrungsfläche in Prozent und absolut, Kulturart), wie groß 
sind deren Marktanteile, und welche Entwicklung gab es diesbezüglich 
in den vergangenen zehn Jahren?

Die Beantwortung dieser Frage ergibt sich aus den beigefügten Übersichten 
(Anlage*), die anhand der dem Bundessortenamt (BSA) vorliegenden Vermeh-
rungsflächendaten aus dem amtlichen Saatgutanerkennungsverfahren erstellt 
wurden. Aufgrund der sehr umfangreichen Datengrundlage, bedingt durch die 
sehr hohe Anzahl an Sorten in der Vermehrung, wurden nur die zwölf wichtigs-
ten Arten je Jahr und davon je Jahr lediglich die zehn Sorten mit der größten 
Vermehrungsfläche berücksichtigt. Die Gesamtanzahl der vermehrten Sorten 
liegt für die zwölf Arten im Zehnjahresmittel zwischen 40 (Futtererbse) und 
409 (Kartoffel). Je Art summieren sich die zehn bedeutendsten Sorten im Zehn-
jahreszeitraum auf 16 bis 48 verschiedene Sorten. Diese insgesamt 360 Sorten 
entstammen 57 verschiedenen Züchterhäusern.
Darüber hinaus ist zu beachten, dass die vorgenannten Daten dem BSA nur von 
landwirtschaftlichen Arten vorliegen, deren Saatgut nur als anerkanntes (zertifi-
ziertes) Saatgut in Verkehr gebracht werden darf. Gemüsesaatgut wird fast aus-
schließlich als Standardsaatgut vermarktet und unterliegt somit nicht dem saat-
gutrechtlichen amtlichen Anerkennungsverfahren.
Die vorliegenden Daten zu den Vermehrungsflächen in Deutschland erlauben 
jedoch keine Aussage zu den tatsächlich genutzten Saatgutmengen und Sorten 
im landwirtschaftlichen Anbau. Das hierzulande genutzte Saatgut kann auch 
aus anderen Mitglied- oder aus Drittstaaten stammen. Die Pflanzenzüchtungs- 
und Vermehrungsfirmen führen außerdem umfangreiche Vermehrungen kon-
trasaisonal in klimatisch günstigen Regionen (z. B. Neuseeland) durch. Teile 
des in Deutschland produzierten Saatgutes werden zudem in anderen Mitglied-
staaten vermarktet bzw. exportiert. Über die tatsächliche Verwendung des vor-
genannten Saatgutes liegen keine Daten vor. Zu berücksichtigen ist außerdem, 
dass die beigefügte Zusammenstellung auf den „mit Erfolg feldbesichtigten“ 
Vermehrungsflächen beruht. Dabei konnte mangels Daten nicht berücksichtigt 
werden, auf welchen dieser Vermehrungsflächen tatsächlich geerntet wurde und 
ob das geerntete Saatgut die nach Saatgutrecht vorgeschriebenen Qualitätsnor-
men erfüllt hat und somit auch tatsächlich vermarktet werden konnte.
Die Vermehrungsflächen können unter https://www.bundessortenamt.de/bsa/sa
atgut/statistiken-saatguterzeugung/ und https://www.bundessortenamt.de/bsa/so
rten/blatt-fuer-sortenwesen/archiv-blatt-fuer-sortenwesen/ eingesehen werden.

 6. Wie viele Landwirtinnen und Landwirte in Deutschland verkaufen und 
tauschen nach Kenntnis der Bundesregierung ihr selbsterzeugtes Saatgut 
(bitte in prozentualen und absoluten Zahlen und jeweils für die vergange-
nen zehn Jahre angeben)?

Der Bundesregierung liegen keine Zahlen über den Verkauf oder Tausch von 
selbsterzeugtem Saatgut vor.

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/21313 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.
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 7. Wie groß ist nach Kenntnis der Bundesregierung der prozentuale und ab-
solute Anteil des Saat- und Pflanzguts (am gesamten Saat- und Pflanz-
gutverbrauch in der Bundesrepublik Deutschland), den Landwirtinnen 
und Landwirte selbst erzeugen bzw. für den Nachbaugebühren erhoben 
werden (bitte jeweils für die vergangenen zehn Jahre angeben)?

Aus dem in der Antwort zu Frage 6 genannten Grund ist keine Aussage über 
den Anteil des selbst erzeugten Saatgutes möglich.

Nach den vorliegenden Informationen der Saatgutwirtschaft zum Nachbau 
ergibt sich bei Getreide und Kartoffeln (die hauptsächlich nachgebauten 
Kulturarten) über die letzten zehn Jahre jeweils folgender prozentualer 
Nachbauanteil:

Jahr Nachbauanteil Getreide
in Prozent

Nachbauanteil Pflanzkartoffeln
in Prozent

2009/2010 50 48
2010/2011 49 48
2011/2012 44 47
2012/2013 48 49
2013/2014 45 45
2014/2015 46 43
2015/2016 44 46
2016/2017 42 45
2017/2018 44 43
2018/2019 48 37

 8. Unterstützt die Bundesregierung die Forderung zum uneingeschränkten 
Recht auf freien Nachbau von Saatgut?

Wenn nein, warum nicht?

Die Bundesregierung unterstützt die Forderung zum uneingeschränkten Recht 
auf freien Nachbau von Saatgut nicht. Die Pflanzenzüchtungswirtschaft in 
Deutschland und Europa ist zum überwiegenden Teil mittelständisch struktu-
riert. Dies stellt sicher, dass auch wirtschaftlich weniger bedeutsame Pflanzen-
arten weiterhin züchterisch bearbeitet werden. Die Züchtung einer neuen Pflan-
zensorte dauert je nach Kulturart mindestens 10 bis 15 Jahre. Während dieser 
Zeit investiert der jeweilige Züchter enorme Summen in die Forschung und den 
eigentlichen Züchtungsprozess. Die einzige Möglichkeit, diese Summen zu re-
finanzieren, um auch weiterhin Pflanzenzüchtung betreiben zu können, besteht 
für den Züchter über den Verkauf von Saatgut, bei dem er über den Saatgutpreis 
eine sogenannte Züchterlizenz (ca. 15 bis 18 Prozent des Saatgutpreises) er-
hebt. Wie auch den in der Antwort zu Frage 7 aufgeführten Zahlen entnommen 
werden kann, können Züchter bei selbstbefruchtenden Pflanzenarten (nur bei 
diesen Arten ist Nachbau möglich) nur rund 50 Prozent des Saatgutes tatsäch-
lich verkaufen, der Rest wird nachgebaut. Das heißt, nur 50 Prozent der Land-
wirte und Gärtner kaufen Saatgut und sind demnach bereit, den Züchtungsfort-
schritt mit zu finanzieren. Die übrigen 50 Prozent der Landwirte und Gärtner 
betreiben Nachbau und entziehen sich damit der Finanzierung des Züchtungs-
fortschritts, von dem auch sie durch den Einsatz von Nachbausaatgut profitie-
ren. Deshalb ist es wichtig, dass Nachbau betreibende Landwirte ihrer gesetz-
lichen Verpflichtung zur Zahlung einer Nachbaugebühr (deren Höhe bei rund 
50 Prozent der o. g. Züchterlizenz liegt) an die Sortenschutzinhaber auch nach-
kommen (aktuell sind nur rund 50 Prozent der Nachbau betreibenden Landwir-
te bereit, für Nachbau zu zahlen). Ein uneingeschränktes Recht auf freien 
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Nachbau würde auf lange Sicht die Wettbewerbsfähigkeit der mittelständischen 
Pflanzenzüchtungswirtschaft schwächen, mit der Folge, dass es dann für inter-
nationale Saatgutkonzerne leichter wäre, die entstehenden Marktlücken zu be-
setzen.
Im Übrigen ist die Nachbauregelung auch im Internationalen Übereinkommen 
zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (UPOV-Übereinkommen) verankert, dem 
neben Deutschland und der EU weitere 74 Staaten angehören. Die Mitglied-
schaft bei UPOV hat für die hiesigen mittelständischen Pflanzenzüchter den 
wesentlichen Vorteil, dass sie berechtigt sind, in anderen UPOV-Mitglied-
staaten vergleichbare Sortenschutzrechte zu beantragen.
Um den Herausforderungen an eine nachhaltige Landwirtschaft unter sich wei-
ter ändernden Klimabedingungen begegnen zu können, ist es unabdingbar, 
dafür Sorge zu tragen, dass die mittelständische Pflanzenzüchtungswirtschaft 
auch weiterhin in der Lage ist, widerstandsfähige, innovative, (klima-)ange-
passte Pflanzensorten zu entwickeln.

 9. Welche Überlegungen hat die Bundesregierung zur Sicherung der Finan-
zierung der Pflanzenzucht bei gleichzeitiger Sicherung des Nachbau-
rechts?

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass sich die Pflanzenzüchter selbst um die 
Wahrnehmung ihrer durch das privatrechtliche Sortenschutzrecht zugestande-
nen Rechte bemühen müssen.
Andererseits ist zu berücksichtigen, dass die Pflanzenzüchtungswirtschaft eine 
der Branchen mit den höchsten Aufwendungen für Forschung und Entwicklung 
ist (15,1 Prozent F&E Quote). Im Interesse der Allgemeinheit wird die Pflan-
zenzüchtungsbranche durch eine begleitende öffentliche Grundlagenforschung 
unterstützt. Auch die seit Jahren erfolgreiche Kooperation von öffentlicher und 
privatwirtschaftlicher Förderung in der angewandten Züchtungsforschung leis-
tet einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Wirt-
schaftsbeteiligten. Sie sichert aber auch die züchterische Bearbeitung von der-
zeit wirtschaftlich unbedeutenden Kulturarten für eine mögliche zukünftige 
Nutzung. Wirtschaftssysteme mit ausschließlich staatlicher Pflanzenzüchtungs-
struktur (beispielsweise Getreidezüchtung in USA) haben gezeigt, dass auf län-
gere Sicht und je nach Wirtschaftslage und Prioritätensetzung mangels aus-
reichender staatlicher Unterstützung die Vielfalt und Ertragsleistung der züchte-
risch bearbeiteten Pflanzenarten rückläufig ist und somit eine solche Form 
staatlicher Pflanzenzüchtung kaum zukunftsfähig ist.

10. In welchem Umfang und nach welchen Kriterien finden nach Kenntnis 
der Bundesregierung im Bereich Gemüsesaatgut für den Hobby- und 
Freizeitbereich Kontrollen der Saatgutverkehrskontrolle und der Nach-
kontrolle statt (bitte in prozentualen Anteil an den Kontrollen des gesam-
ten Saatguts, in absoluten Zahlen sowie nach Bundesländern und jeweils 
getrennt für die vergangenen zehn Jahre aufschlüsseln)?

Welches Ergebnis hatten diese Kontrollen und welche Konsequenzen?

Welche Schlussfolgerungen zieht die Bundesregierung daraus?
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11. Welche Ergebnisse brachten nach Kenntnis der Bundesregierung die 
Kontrollen hinsichtlich der Keimfähigkeit, des Besatzes und der Sorten-
reinheit in den vergangenen zehn Jahren (bitte in absoluten und prozentu-
alen Angaben der bemängelten Proben, Art der Mängel in Prozent der 
Gesamtmängel, aufgeschlüsselt nach Bundesländern), und welche Kon-
sequenzen hatten sie?

Welche Schlussfolgerungen zieht die Bundesregierung daraus?

Die Fragen 10 und 11 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.
Aus dem in der Antwort zu Frage 4 genannten Grund liegen der Bundesregie-
rung auch hierüber keine Daten vor.

12. Welche Regelungen und Kontrollen plant die Bundesregierung für den 
Handel mit Saatgut von nicht zugelassenen Sorten (Saatgut von Haus-, 
Land-, Amateursorten und Kreuzungs- bzw. Hybridsaatgut), die bis heute 
ausschließlich unkontrolliert als „Zierpflanzensaatgut“ oder gar nicht 
verkauft werden dürfen?

Wie in der Antwort zu Frage 2 bereits erläutert, gibt es seit 2009 eine soge-
nannte Erhaltungssortenverordnung, in deren Rahmen alte, nicht mehr saatgut-
rechtlich zugelassene Sorten sowie Hofsorten und traditionelle Landsorten un-
ter angemessenen Bedingungen in den Verkehr gebracht werden dürfen. Bei 
Gemüse können auch neu gezüchtete Sorten als Amateursorten zugelassen wer-
den.
Die Bundesregierung plant aktuell keine weiteren Regelungen und Kontrollen 
für den Handel mit Saatgut solcher Sorten, da das nationale Saatgutrecht mit 
den einschlägigen Saatgutrichtlinien der EU harmonisiert ist, welches derzeit 
keine weiterführenden Ausnahmen zulässt.
Die EU-Kommission hat allerdings im Herbst 2019 durch den Europäischen 
Rat den Auftrag erhalten, bis zum Ende des Jahres 2020 Vorschläge zur Ände-
rung der bestehenden saatgutrechtlichen Vorschriften vorzulegen. Dabei wird 
sie auch weitergehende Vereinfachungen bzw. Ausnahmen für die Vermarktung 
von Saatgut prüfen. Darüber hinaus wird derzeit ein zeitlich befristeter Versuch 
der EU für ökologisch gezüchtete Pflanzensorten vorbereitet, mit dem ermittelt 
werden soll, ob geänderte Anforderungen an die Prüfung zur Sortenzulassung 
eine funktionierende Vereinfachung gegenüber der derzeitigen Regelung errei-
chen können. Der Versuch soll im Jahr 2021 beginnen.

13. Sieht die Bunderegierung in gemeingüterbasierten Saatgutsystemen 
Chancen für einen sozial-ökologischen Pflanzenbau?

Wenn nein, warum nicht (bitte begründen)?

Welche andere Initiative plant sie oder hat sie ergriffen für dieses Ziel?

14. Welche öffentlich oder privat geförderten Forschungsprojekte gibt es 
nach Kenntnis der Bundesregierung zu gemeingüterbasierten Saatgutsys-
temen, und welche Erkenntnisse zieht die Bundesregierung aus diesen 
Projekten?

Die Fragen 13 und 14 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.
Sortenschutz- und Sortenzulassungssysteme sind notwendig, um innovative, 
leistungsfähige Sorten für den Saatgutmarkt zu generieren. Aus Sicht der Bun-
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desregierung ist es gleichwohl sinnvoll, wissenschaftliche Forschungsvorhaben 
zu fördern, die der Frage nachgehen, ob gemeingüterbasierte Saatgutsysteme 
dort eine mögliche Alternative zu bestehenden Saatgutsystemen bieten, wo die-
se an ihre Grenzen geraten.
Die aktuell vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
geförderte Nachwuchsforschungsgruppe „RightSeeds“ (Verbundprojekt der 
Universitäten Oldenburg und Göttingen sowie des Instituts für ökologische 
Wirtschaftsförderung (IÖW)) beschäftigt sich mit diesen Fragen. Sie unter-
sucht, ob eine Gemeingüterorientierung in der Sortenzüchtung und im Saatgut-
sektor in bestimmten Fällen die bessere Lösung sein kann. Eine Gemeingüter-
orientierung bedeutet, dass Sorten für die Weiterzüchtung und Vermehrung of-
fengehalten werden, also keine durch Patentrecht geschützten Sorten und keine 
Hybridsorten zum Einsatz kommen. Sortenschutzrechte nach den Grundsätzen 
von UPOV (auf die Antwort zu Frage 8 wird verwiesen) gewähren durch ihr 
sogenanntes Züchterprivileg, dass geschützte Sorten von jedermann ohne Zu-
stimmung des Sortenschutzinhabers frei für die Weiterzüchtung oder Forschung 
genutzt werden können.
Es soll untersucht werden, wie gemeingüterbasierte Sortenzüchtung und Saat-
gutproduktion den Pflanzenbau sozial und ökologisch verändern können. Eine 
der zu klärenden Fragen ist auch, wie die gemeingüterbasierte Züchtung finan-
ziert werden kann.

15. Bestehen nach Kenntnis der Bundesregierung spezielle Regelungen für 
den Handel mit Saatgut über das Internet, bzw. sind diese geplant?

Wenn nein, warum nicht?

Es gibt keine speziellen Regelungen für den Handel mit Saatgut über das Inter-
net und es sind auch keine in Planung. Das Saatgutrecht gilt auch für den Han-
del mit Saatgut im Internet. Angebote im Internet unterliegen ebenso der Saat-
gutverkehrskontrolle durch die zuständigen Stellen der Bundesländer.
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